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Hinweise zu den Facharbeiten in der Jahrgangsstufe 12 
 

 

1. Generelles (Schuljahr 2009/10) 
Ersetzt wird die erste Klausur des zweiten Halbjahres der Stufe 12. Eine 
Anfertigung der Facharbeit zu anderen Terminen ist aus verschiedenen 
Gründen nicht vorgesehen. 

  

2. Wahl des Facharbeitsfaches 
a) Die Schülerinnen/Schüler sollen sich im Verlauf des ersten 

Kursabschnitts von 12.1 in ihren Kursen mit Klausuren hinsichtlich der 
grundlegenden Voraussetzungen bzgl. der Facharbeit orientieren. 
Fachlehrer: fächerbezogene Voraussetzungen / mögliche Themen 
Deutschkurse: Einzuhaltende Formalien  

b) Die Schülerinnen und Schüler wählen (Erst- und Zweitwunsch) ihr 
Facharbeitsfach. 

c) für Koop-Kurse: Fächer an der anderen Schule sollen möglichst nicht  
als Facharbeitsfach gewählt werden, weil die Beratung (s.u. Punkt 4) 
schwierig ist. (Ausnahmen: Stufenleitungen HHG/KHG) 

d) Festlegung nur durch die Stufenleitung !! 
Aushang der Namen-Liste (Stufenleitung) 

 
 
 
 
 
bis 09.10.2009 
 
bis 30.10.2009  
 
 
 
 
bis 16.11.2009 

3. Themenfindung 
a) Bis zum Beginn des zweiten Kursabschnittes von 12.1 stellen die 

Fachlehrer/innen in ihren Kursen Gegenstandsbereiche und Themen 
vor, die für eine Facharbeit geeignet sind. 
 
Danach beginnen die Schüler/innen mit der Themenfindung. 
 
Die endgültige Festlegung des Themas und des Abgabetermins  
erfolgt in der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien  
durch die Fachlehrer/innen: 
Lehrer: Formblatt "Anmeldung einer Facharbeit" ausfüllen 
Schüler und Lehrer: unterschreiben 
Lehrer: Vorderseite 2x kopieren (Schüler + Stufenleiter, Original bleibt 
beim Fachlehrer).  
 
Beginn der sechswöchigen Arbeitszeit. 
 

b) Die für die Arbeitszeit vorgesehenen Zeiträume müssen so geplant 
werden, dass der Abgabetermin vor der allgemeinen Klausurphase des 
1. Kursabschnittes des 2. Halbjahres liegt. 

  
 
 
bis 30.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis spätestens: 
Freitag, 15.01.10 
  
 
 
spätester Abgabetermin: 
Freitag, 26.02.10 

4. Beratung während der Anfertigung der Facharbeit 
a) Spätestens zwei Wochen nach Beginn der Arbeitszeit legt die/der 

Schülerin/Schüler eine Planungsskizze/Gliederung für die Arbeit vor. 
b) Fachlehrer/in sichtet die Planung kritisch und gibt ggf. weiterführende 

Hinweise und Hilfen bei konkreten Einzelfragen. 
c) die Beratungstermine sollen auf der Rückseite des Anmelde-Formblattes 

protokolliert werden. 
d) Die Abgabe muss in zweifacher Ausfertigung erfolgen! 

  
   
Ein Gesprächstermin ist 
verpflichtend, zwei bis drei 
Termine sollten die Regel 
sein. 

5. Korrektur und Verbleib 
Die Facharbeiten sollen so schnell wie möglich korrigiert werden. Das 
korrigierte Exemplar mit dem Gutachten erhalten die Schüler/innen dann 
zurück. Das zweite (unkorrigierte) Exemplar verbleibt bei der Fachschaft. 

 

  
Stand: 17. August 2009   (Lw) 


